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Grundsätzlich können Sicherheitskonzepte aus

-Erfahrungswerten (Geschichte)

-deterministischen (durch Festlegung)  oder

-semi- oder vollprobabilistischen
(wahrscheinlichkeitstheoretischen) Methoden
entstehen.

Vgl. ÖNORM EN 1990 (2013), Anhang C.4
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WAS IST DAS ZIEL?

Sicherheit ?
Wie viel?
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Sicherheit ist ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen

Sicherheit kann aber nicht erreicht werden

-Es ist daher sinnvoller vom akzeptierten (oder akzeptablen) Risiko zu sprechen.
Den Punkt an dem dieses Risiko eintritt, nennen wir akzeptierte Versagens-
wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Versagen nicht eintritt, wird
Zuverlässigkeit genannt.

-Bauwerke haben, gesellschaftlich-kulturell bedingt, ein sehr kleines, akzeptiertes
Versagensrisiko. Beispielsweise ist es nur mit einiger Mühe möglich eine
Wohnhausdecke zu überlasten, während es sehr viel einfacher ist, ein Auto
unfachgemäß zu verwenden.

-Das sehr kleine Risiko des Bauwerkversagens führt dazu, dass es gesellschaftlich
kaum diskutiert und beachtet wird.

-Das sehr kleine Risiko des Bauwerkversagens führt zu großer Freiheit in der
(Be)Nutzung. Es gibt beispielsweise keine Wohnzimmernutzlastkontrollen, im
Gegensatz dazu aber Verkehrskontrollen!

-Allerdings wird bei Bauwerken, die den Tod vieler Menschen verursachen können,
über die Sicherheit von Bauwerken diskutiert und es werden, oft anlassbezogen,
Normen verschärft.

Ronan Point was a 22-story tower
block in Newham, east London, which
suffered a partial collapse when a gas
explosion demolished a load bearing
wall, causing the collapse of one entire
corner of the building. Four people
were killed in the incident, and
seventeen were injured.

Collapse: 16. May 1968
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aus: Kolbitsch; Altbau Konstruktionen

Seit 01.07.2009
in Österreich
ausschliesslich!
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Klassisches Denken

Aus: Sicherheit und Zuverlässigkeit im
Bauwesen, Jörg Schneider et al., ETH Zürich

1994

Moderner Ansatz:
-Denken in Szenarien
-bei gleichzeitiger Festlegung eines
akzeptablen Risikos



Vergleiche auch:

SIA, ÖNORM; Bestandsgebäude 1/100 000
DIN; außergewöhnliche Lastfälle 1/10 000
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CC1- 1*10-5

CC2- 1*10-6

CC3- 1*10-7

Gebäude

Personen

„Akzeptables“ Versagen pro Gebäude und Jahr
gemäß EN 1990:

Gebäude CC2: 1/1 000 000
Gebäude CC3: 1/10 000 000



EBENE 1 –Europäische Bauproduktenverordnung

EBENE 2 –Bauordnung(en)

EBENE 3 –OIB-Richtlinien

EBENE 4 –“Normen“

EBENE 5 –sonstiger Stand der Technik („Normen“,
Fachliteratur, etc.)
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Verordnungen
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Stufenbau der Rechtsordnung

Zieldefinition

Präzisierung Ziele
einfache Methoden

Methoden
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Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 1

< Bauproduktenverordnung gilt
direkt (im Gegensatz zur Richtlinie)

seit 24.04.2011 in Kraft;
Übergangsbestimmungen für das in
Verkehr bringen von Bauprodukten
bis 1.07.2013 (Artikel 66)

< im Anhang 1
Grundanforderungen an Bauwerke

7 Punkte
- 1 Mechanische Standfestigkeit
- 2 Brandschutz
- 3 Hygiene, Gesundheit und
Umweltschutz
- 4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei
der Nutzung
- 5 Schallschutz
- 6 Energieeinsparung und
Wärmeschutz
- 7 Nachhaltige Nutzung der
natürlichen Ressourcen



Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 2
-Auszug aus der aktuellen WBO
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< Anmerkung: Pkt. 7 fehlt!
- 7 Nachhaltige Nutzung der
natürlichen Ressourcen

< Was ist ein Bauwerk?



Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 2
-Auszug aus der aktuellen WBO
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< Vergleiche BPV!

< Präzisierung des Ziels!



Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 2
-Auszug aus der aktuellen WBO
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Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 2
-Auszug aus der aktuellen WBO
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< Vergleiche BPV!



Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 2
-Auszug aus der aktuellen WBO
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Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 2
-Auszug aus der aktuellen WBO/ VERORDNUNG
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Ergänzung durch LBGl 73/2012
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Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 3
-OIB-Richtlinie Abfrage www.OIB.at vom 16.03.2014



Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 2
-Auszug aus dem aktuellen Salzburger Bautechnikgesetz BauTG
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< Anmerkung: Pkt. 7 fehlt!
- 7 Nachhaltige Nutzung der
natürlichen Ressourcen

< Ziel: Stand der technischen
Wissenschaften?
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< Methoden im Gesetz festgelegt

Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 2
-Auszug aus dem aktuellen Salzburger Bautechnikgesetz BauTG
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Ergänzt durch:

-Leitfaden Abweichungen im
Brandschutz und
Brandschutzkonzepte

-RL 2.1 –Betriebsbauten
-RL 2.2 –Garagen und
Parkdecks
-RL 2.3  -Gebäude mit einem
Fluchtnivau von mehr als 22 m

Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 3
-OIB-Richtlinie

< Flucht und Rettungswege
werden auch in der OIB RL 4
geregelt!
(vor allem Bestimmungen über
die Breiten,..)
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Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 3
-OIB-Richtlinie

< steht auch in der Verordnung
zur WBO!
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Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 3
-OIB-Richtlinie
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Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 3
-OIB-Richtlinie

< siehe auch
Bauproduktenverordnung!

ZIRKELBEZUG
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Vergleiche im Gegensatz dazu: OIB RL-1 –Mechanische Standfestigkeit >lediglich der Aspekt
der Tragfähigkeit des
Bauwerkes im
Brandfall ist im Falle
der Abweichung
eindeutig
nachprüfbar geregelt!

Auszug WBO

Auszug OIB RL-1
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-Ein modernes Sicherheitskonzept (z.B. Eurocode) stellt die
Wahrscheinlichkeiten der Einwirkungen den Wahrscheinlichkeiten der
Widerstände gegenüber.

-Die zu erreichenden (akzeptablen) Höchstversagenswahrscheinlichkeiten
werden aus den zu klassifizierenden Gebäudekategorien abgeleitet.

-Für Neubauten bedeutet das (OIB1 –Richtlinie/ÖNORM B 1990) :

-bis 1000 Personen> CC2- Gebäude> Pf~ 1*10-6/ Gebäude und Jahr
-ab 1000 Personen> CC3- Gebäude> Pf~ 1*10-7/ Gebäude und Jahr

Diese Versagenswahrscheinlichkeiten gelten auch für die
Tragsicherheit im Brandfall!

Wenn der Zeitraum des Tragwerkswiderstandes im Brandfall und die
zugehörige Einwirkung (Bemessungsbrand) definiert wurde, ist die
Tragwerksheißbemessung gemäß Eurocode erlaubt und möglich!

Rechtsicherheit für den Bauwerber und Planer durch Eintrag in den
Einreichplan herstellen. Das führt über den (Bau)Bescheid zum
(konsumierbaren) Konsens.

Einwirkung Widerstand

Sicherheitsbeiwerte

V=

Abb aus:  Skriptum Altbau, TU Wien, Inst.
für Hochbau
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Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 4
-Normen Heissbemessung
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< Ausnahmen bzw.
Abweichungen im
Konsensplan festhalten!

Aus dem Inhaltsverzeichnis:
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< Ausnahmen bzw.
Abweichungen im
Konsensplan festhalten!

Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 5
-Normen und Fachliteratur



38 Seiten, inkl. Beton, Holz und Mauerwerk

6 Seiten

88 Seiten

126 Seiten

6 Seiten

Neu
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Früher, Überhohlt !

Vergleich mit der alten Normenwelt



Nachweise nach EN
1993-1-2/4.2.5.1 -
unbekleidet

1993-1-2/4.2.5.2 -bekleidet

>nur R !
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Exemplarisch: Vergleich mit der alten Normenwelt



wenn Stahlträger

Nachweis nach
EN 1993-1-2

nur R!

wenn Verbunddecke
Nachweise für

ungeschütze Verbunddecken
EN 1994-1-2/4.3.2

geschützte Verbunddecken
EN 1994-1-2/4.3.3

wenn Verbundträger
Nachweise nach
EN 1994-1-2/4.2.2
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dzt. keine Klassifikation!

Problem:

Bestandsbewertung (bei Änderungen)

-Stahlgebäude
-Tramtraversendecken
-Platzldecken
-….

dzt. wenige Klassifikationen EI!
dzt. wenige Klassifikationen R!

Problem:

Bestandsbewertung (bei Änderungen)

-Stahlgebäude
-Tramtraversendecken
-Platzldecken
-….
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Kritik an der alten Ö-Norm:

>Nachweis REI, ohne Angabe des
Auslastungsgrades und ohne Angaben
von Randbedingungen!

>mit U/A war A/V (Stahl) gemeint
oder entsprechend der Definition nach
Tab 4.3 en 1993-1-2 ?

Seite 33



Entwicklung der Stahltemperatur

Vergleich der Temperaturentwicklung eines geschützten und eines ungeschützten Stahlträgers, Ap/V= 124,
2*1.25 cm GK-platte, ETK 90 min (5.400 sec)

571 ° C



Abminderung E-modul ab 100° C !
Abminderung Fliessgrenze ab 400° C!

>bei 500°C: Ea, =/Ea= 0.6! >Festigkeit 0.78* fy
>bei 571°C: Ea, =/Ea= 0.4! >Festigkeit 0.56* fy

>Verformungsproblem

>Festigkeitsproblem



Grundsätzlich können Sicherheitskonzepte aus
Erfahrungswerten (Geschichte), aus deterministischen
(durch Festlegung), semi- oder voll- probabilistischen
(wahrscheinlichkeitstheoretischen) Methoden entstehen.
Vgl. ÖNORM EN 1990 (2013), Anhang C.4
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Stufenbau der Rechtsordnung -EBENE 5
-Normen und Fachliteratur
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Zukünftiger Regelungsbedarf

Ziel sollte es sein, damit Abweichungen von der OIB-RL 2 tatsächlich zweifelsfrei
beurteilt werden können, akzeptable Risiken im Brandfall neben der
Tragsicherheit zu definieren.

Im Speziellen für:

Aus:
Cardington fire tests, England

Einen Hinweis auf die Größenordnung des akzeptablen Risikos liefern die
Tragwerksnormen schon!
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Zur Anwendung von Fachliteratur müssen Ziele messbar formuliert sein!

Auszüge aus:

Probabilistisches Sicherheitskonzept für
die brandschutztechnische Bemessung

Dissertation TU-Braunschweig; DI Michael
Dehne
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